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8. Das Finanzministerium hat die Spielbankrevision aus den 
Augen verloren  

 
Aufgabe der Spielbankrevision ist es, den Spielbetrieb und die 
Ermittlung der Bruttospielerträge stichprobenartig zu überwa-
chen. Die Neuorganisation der Spielbankrevision in Schleswig-
Holstein 2015 und der damit verbundene Personalabbau waren 
notwendig. Es fehlt aber bis heute eine konkrete Personalbe-
darfsberechnung.  
 
Das Finanzministerium hat keine Evaluation der Neuorganisation 
durchgeführt. Es sollte zukünftig regelmäßig die Arbeit der Spiel-
bankrevision überprüfen.  
 
Bisher gibt es keine Dienstzeitvereinbarung für die Spielbank-
revision. Das Finanzministerium hat zugesagt, eine solche zeit-
nah zu erstellen. 
 

8.1 Spielbankabgabe und Zusatzabgabe 
 
In Schleswig-Holstein werden zurzeit 4 öffentliche Spielbanken1 betrieben. 
Diese sind u. a. zur Zahlung einer Spielbankabgabe und einer Zusatzab-
gabe verpflichtet.2 Die Steueraufsicht über diese Abgaben übt das Finanz-
ministerium aus.3 Bis 2015 wurden die damit verbundenen Aufgaben  
dezentral von den jeweiligen örtlich zuständigen Finanzämtern wahrge-
nommen. Zum 01.01.2015 wurde die Spielbankrevision im Finanzamt Kiel4 
konzentriert.  
Mit der Konzentration und der Einführung besserer technischer Überwa-
chungsmöglichkeiten waren ein deutlicher Personalabbau sowie eine Neu-
definition der Aufgaben in der Spielbankrevision verbunden.  
 
Der LRH hat geprüft, wie die Spielbankrevision die ihr zugewiesenen Auf-
gaben nach der Neuorganisation 2015 erfüllt.  
 
Die Spielbanken sind verpflichtet, an das Land Schleswig-Holstein eine 
Spielbankabgabe und eine Zusatzabgabe zu entrichten. Dabei unterliegen 
der Spielbankabgabe das Automatenspiel und das Lebendspiel (auch 

                                                      
1  Spielbank Flensburg GmbH, Spielbank Kiel GmbH, Spielbank Lübeck GmbH, Spielbank 

Schenefeld GmbH. 
2  Spielbankgesetz des Landes Schleswig-Holstein (SpielbG SH) vom 29.12.1995 

(GVOBl. Schl.-H. 1996, S. 78), zuletzt geändert am 16.01.2019 (GVOBl. Schl.-H. 2019, 
S. 30). 

3  § 13 Abs. 3 SpielbG SH. 
4  Seinerzeit Finanzamt Kiel-Nord. 
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„Großes Spiel“ genannt, wie z. B. Roulette).1 Das Automatenspiel unter-
liegt zudem der Zusatzabgabe.2 Bis zu 25 % dieser Abgaben erhalten die 
Spielbankengemeinden und -kreise.3 
 
Die Spielbanken haben steuerlich einen Sonderstatus. Die Einnahmen aus 
dem Spielbetrieb sollen bis zur Grenze der Wirtschaftlichkeit abgeschöpft 
werden. Dieses Ziel soll durch die Erhebung der Spielbankabgabe, der 
Zusatzabgabe und der Umsatzsteuer erreicht werden. Im Gegenzug ist die 
Spielbank von der Zahlung aller übrigen Bundes-, Landes- und Gemeinde-
steuern befreit, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb der 
Spielbank stehen.4 
 
Das Land hat sowohl die Spielbankabgabe als auch die Zusatzabgabe für 
gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung und für Hilfeeinrich-
tungen für Spielsüchtige sowie zur Förderung des Sports und der Jugend-
pflege zu verwenden.5 Das Aufkommen aus der Spielbankabgabe und der 
Zusatzabgabe betrug 2021 5,28 Mio. €. 
 

8.2 Personal der Spielbankrevision  
 
Die Steueraufsicht über die Spielbank- und die Zusatzabgabe obliegt den 
in der Spielbankrevision tätigen Revisoren. Ihre Hauptaufgabe ist es, den 
Spielbetrieb und die Ermittlung der Bruttospielerträge stichprobenartig zu 
überwachen. Sie sollen dafür sorgen, dass die für die Spielbanken erlas-
senen Regelungen eingehalten werden, soweit diese den Ablauf des 
Spielbetriebs zum Gegenstand haben. Dabei können die Revisoren alle 
Maßnahmen ergreifen, die ihnen zweckdienlich erscheinen, um das Auf-
kommen der Spielbankabgabe und der Zusatzabgabe zu sichern.6  
 

8.2.1 Das Personal-Soll wurde erheblich gekürzt 
 
Das Personal-Soll für die Spielbankrevision wurde von 2010 bis 2015 von 
54 Stellen auf 10 Stellen reduziert. Innerhalb von 5 Jahren wurde das Per-
sonal-Soll somit um 81 % gekürzt. 
 
Gründe für diese Kürzung waren laut Finanzministerium u. a. der verpflich-
tende Einsatz von Videoüberwachungstechnik in den Spielbanken und die 

                                                      
1  § 4 Abs. 1 S. 2 SpielbG SH. 
2  § 4 Abs. 1 S. 3 SpielbG SH. 
3  § 11 SpielbG SH. 
4  § 10 SpielbG SH. 
5  § 4 Abs. 2 SpielbG SH. 
6  § 13 Abs. 3 Satz 2 SpielbG SH sowie Dienstordnung für die Revisoren bei den öffentlichen 

Spielbanken in Schleswig-Holstein vom 30.06.2014 sowie Aufgabenbeschreibungen für 
die Revisoren. 
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damit verbundene Möglichkeit der nachträglichen Videoüberwachung des 
Spielbetriebs. Hinzu kamen der Wechsel von der durchgängigen zu einer 
nur strichprobenartigen Überwachung des Spielbetriebs und die Konzen-
tration der Spielbankrevision beim Finanzamt Kiel zum 01.01.2015.1  
 
Im Zuge der Konzentration wurden dem Finanzamt Kiel für die Spielbank-
revision 9 Stellen der Laufbahngruppe 2.1 inklusive einer Stelle für den 
Leitenden Revisor sowie eine Stelle der Laufbahngruppe 1.2 zugewiesen.2 
Der Dienstort der Revisoren3 verblieb weiterhin dort, wo sie auch vor der 
Zentralisierung eingesetzt waren. Das Personal-Soll ist bis heute unverän-
dert. 
 
Die Ist-Besetzung ist im Vergleich zum gekürzten Personal-Soll noch deut-
lich geringer. 2022 waren in der Spielbankrevision ein Leitender Revisor 
und 7 Tarifbeschäftige als Revisoren eingesetzt.  
 

8.2.2 Es fehlt an einer Personalbedarfsberechnung 
 
Der Personalabbau ist angesichts der verbesserten technischen Überwa-
chungsmöglichkeiten und der Abkehr von der laufenden Überwachung des 
„Großen Spiels“ notwendig. Eine konkrete Personalbedarfsberechnung hat 
das Finanzministerium jedoch vor der Kürzung nicht durchgeführt. Dies ist 
angesichts der gravierenden Änderungen in der Tätigkeit der Spielbankre-
vision und des erheblichen Personalabbaus nicht nachzuvollziehen. Auch 
in den Folgejahren hat das Finanzministerium nicht überprüft, ob die jetzi-
ge personelle Besetzung der Spielbankrevision angemessen ist. Es muss 
nunmehr den Personalbedarf für die Spielbankrevision insgesamt neu und 
aufgrund von konkreten Kriterien ermitteln.  
 
Das Finanzministerium sieht keine Notwendigkeit, eine Personalbedarfs-
berechnung für die Spielbankrevision durchzuführen. Der konkrete Perso-
naleinsatz habe sich bewährt, weil mit dem Einsatz von zwei Revisoren im 
„Großen Spiel“ und einem Revisor in der Spielbank Flensburg die Aufga-
ben der Spielbankrevision vollumfänglich erfüllt würden. Für die Personal-
bedarfsberechnung greife es grundsätzlich auf die bundesweit abgestimm-
ten Muster für die Personalbedarfsberechnung in der Steuerverwaltung 
zurück. Das entsprechende Muster nehme für die „Steueraufsicht in Spiel-
banken“ eine Setzung vor, die sich an den im Rahmen der Aufsicht zu leis-
tenden Dienststunden ausrichte. Dabei gehe das seit über 15 Jahren un-
veränderte Muster davon aus, dass eine „Vollüberwachung“ des laufenden 

                                                      
1  Erlass vom 26.04.2013, VI 345/VI 349 - O 1510 - 039 und Erlass vom 16.12.2014, VI 353 - 

S 6900 - 001. 
2  Erlass vom 07.07.2014, VI 35 - S 6917 - 001. 
3  Finanzämter Flensburg, Kiel, Lübeck, Leck und Pinneberg. 
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Spielbetriebs (inkl. „Großem Spiel“) erfolge. Damit sei die Organisations-
form der Spielbanküberwachung in Schleswig-Holstein nicht erfasst, wo 
nur noch stichprobenweise kontrolliert würde. Die an die Neuorganisation 
der Spielbankrevision in Schleswig-Holstein angepasste Setzung des Per-
sonalbedarfs orientiere sich wie das o. g. Muster an den im Rahmen der 
Aufsicht zu leistenden Dienststunden.  
 
Der LRH hält an seiner Auffassung fest. Das Finanzministerium hat keine 
validen Daten erhoben. Es ist daher nicht belegt, wie das Personal-Soll 
berechnet wurde.  
 

8.3 Die Arbeitsweise der Revisoren ist uneinheitlich 
 
Die Revisoren müssen bestimmte Vorkommnisse wie z. B. Unregelmäßig-
keiten beim Spiel dokumentieren.1 Dabei arbeiten die Revisoren sehr  
unterschiedlich. Vermerke werden zum Teil in Papierform verfasst und in 
einem Ordner gesammelt, zum Teil finden sie sich auf den Tagesab-
schlüssen oder werden per E-Mail an den Leitenden Revisor versandt.  
 
Der LRH hält die Verfahrensweise bei der Dokumentation für nicht ausrei-
chend. Weder der Leitende Revisor noch die zuständige Sachgebietslei-
tung haben bisher einen Überblick darüber, welche Unregelmäßigkeiten 
bzw. Vorkommnisse in den einzelnen Spielbanken vorkommen. Der LRH 
hält es daher für erforderlich, eine gemeinsame Plattform einzurichten, in 
die die Revisoren ihre Vermerke eingeben. Auf diese Plattform sollten alle 
Revisoren, der Leitende Revisor und die Sachgebietsleitung Zugriff haben. 
Dies würde es ermöglichen, die Arbeitsweise der Revisoren zu vergleichen 
und zu vereinheitlichen. Die Revisoren selbst könnten Anregungen für ihre 
Tätigkeit erhalten. Dies gilt umso mehr, als es bisher keine gemeinsamen 
Dienstbesprechungen aller Revisoren gibt und ein Austausch über die je-
weilige Arbeitsweise somit nicht stattfindet.  
 
Die Vermerke sind nach einer gewissen Zeit auszuwerten, um Erkenntnis-
se darüber zu gewinnen, wie sinnvoll die Aufzeichnungen sind. Die bisher 
gemachten Vermerke sind zum Teil sehr kleinteilig. Der Erkenntnisgewinn 
ist gering. Das Finanzministerium sollte dann neu festlegen, welche Auf-
zeichnungen tatsächlich geführt werden müssen.  
 
Das Finanzministerium hat mitgeteilt, dass eine Vereinheitlichung der 
Dokumentation dieser Vorkommnisse bisher nicht für erforderlich gehalten 
wurde, da die bisherige Vorgehensweise sich bewährt habe. Der Anregung 
des LRH folgend, werden das Finanzministerium und das Finanzamt Kiel 

                                                      
1  § 9 Abs. 1 und 2 Dienstordnung für die Revisoren bei den öffentlichen Spielbanken in 

Schleswig-Holstein vom 30.06.2014. 
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allerdings die Einrichtung eines von allen in der Spielbankrevision Tätigen 
nutzbaren Speicherortes prüfen, an dem beispielsweise Berichte über  
Unregelmäßigkeiten bzw. Vorkommnisse in noch festzulegender Form  
gesammelt und ausgewertet werden können. Auf Basis der zukünftigen 
Aufzeichnungen sollen die Vermerke auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft 
und die Dienstordnung bei Bedarf angepasst werden. Zudem wollen das 
Finanzministerium und das Finanzamt Kiel prüfen, ob die Durchführung 
regelmäßiger gemeinsamer Dienstbesprechungen zielführend ist. 
 

8.4 Eine Dienstzeitvereinbarung fehlt 
 
Die Dienstzeit der Revisoren unterscheidet sich von der der übrigen 
Beschäftigten in der Steuerverwaltung erheblich. Insbesondere umfasst 
sie auch Nachtarbeit sowie Arbeit an Wochenenden und Feiertagen. Den-
noch gibt es keine eigene Dienstzeitvereinbarung. Vielmehr arbeiten die 
Revisoren nach individuellen Dienstplänen, die vom Leitenden Revisor er-
stellt werden. Die Überwachung der Arbeitszeit erfolgt anhand von hand-
schriftlichen Aufzeichnungen der Revisoren.  
 
Aus Sicht des LRH ist es erforderlich, für die Dienstplanerstellung und die 
Dienstzeitregelung einschließlich der Pausen und der Überstunden ein-
heitliche Vorgaben zu erstellen.  
 
Das Finanzministerium hat mitgeteilt, dass die Erstellung einer Dienst-
zeitvereinbarung zeitnah geplant sei. Das Finanzamt Kiel habe eine elek-
tronische Zeiterfassung bislang aufgrund ausreichender anderer Kontroll-
möglichkeiten für nicht erforderlich gehalten. Das Finanzministerium und 
das Finanzamt Kiel würden die Möglichkeiten einer Umsetzung jedoch er-
neut prüfen.  
 

8.5 Das Finanzministerium hat die Spielbankrevision aus den Augen ver-
loren 
 
Die Umorganisation der Spielbankrevision in 2015 war aus Sicht des LRH 
ein richtiger Schritt. Die stichprobenartige Überprüfung und die Prüfung 
mithilfe des Videomaterials reichen aus, um Unregelmäßigkeiten zu er-
kennen.  
 
Das Finanzministerium hat allerdings die Spielbankrevision seit der Umor-
ganisation 2015 weitgehend aus den Augen verloren. Eine Evaluation der 
Umorganisation hat bis heute nicht stattgefunden. Es gibt weder eine Per-
sonalbedarfsberechnung noch eine Dienstzeitvereinbarung. Die Spielbank-
revision arbeitet in ihrer neuen Organisationsform, ohne dass das Finanz-
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ministerium ausreichend Kenntnis darüber hat, wie sich die Umorganisa-
tion auf ihre Arbeit ausgewirkt hat.  
 
Das Finanzministerium muss sich zukünftig regelmäßig über Entwicklungen 
in der Spielbankrevision informieren - z. B. über eine jährliche Berichts-
pflicht.   
 
Das Finanzministerium hat zugesagt, dass es das Finanzamt Kiel zu ei-
ner jährlichen Berichtspflicht auffordern werde. Auch werde es sich im 
Rahmen der Fachaufsicht regelmäßig über die Entwicklungen in der 
Spielbankrevision informieren und bei Bedarf die notwendigen Verände-
rungsprozesse umsetzen. 
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